
A 1 K 10739/05 

V E R W A L T U N G S G E R I C H T  F R E I B U R G  

Im N a m e n des Vo l kes 
Urte i l 

In der Verwal tungsrechtssache 

1. -gesetzl .vertr .dch.d. Mutter 

2. -gesetzl .vertr .dch.d. Mutter 

- Kläger -

prozessbevol lmächt igt : 

- zu 1, 2 -

gegen 
Bundesrepubl ik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister des Innern, 
dieser vertreten durch den Leiter des Bundesamts für Migrat ion und Flüchtl inge, 
- Außenstel le Karlsruhe -
Durlacher Al lee 100, 76137 Karlsruhe, Az: 5 162 561-276 

- Beklagte -

wegen Anerkennung als Asylberecht igte,, 
Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung 

hat das Verwaltungsger icht F r e i b u r g  -  1 . K a m m e r  -  d u r c h den Vors i tzenden Richter  
am Verwaltungsgericht Dr. Cordes als Einzelrichter auf die mündl iche Verhandlung 

vom 02. Juli 2007 am 10. Juli 2007 

für R e c h t erkannt: 

Die Klage des Klägers Ziff. 2 wird abgewiesen. 
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Die Beklagte - Bundesamt für Migration und Flüchtl inge - wird verpfl ichtet, hinsichtlich der 
Klägerin Ziff. 1 das Vorl iegen eines Abschiebungshindernisses nach § 60 Abs. 7 AufenthG 
in Bezug auf den Sudan festzustellen. 

Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 17.06.2005 wird aufge
hoben, soweit er in seiner Nr. 3 dieser Verpf l ichtung entgegensteht und soweit in Nr. 4 
dieses Bescheides die Abschiebung der Klägerin Ziff. 1 in den Sudan angedroht wird. 

Im Übrigen wird die Klage der Klägerin Ziff. 1 ebenfal ls abgewiesen. 

Der Kläger Ziff. 2 trägt 3/6 der Gerichtskosten und der außergericht l ichen Kosten der Be
klagten sowie in vol lem Umfang seine eigenen außergericht l ichen Kosten. 

Die Klägerin Ziff. 1 trägt 2/6 der Gerichtskosten und der außergericht l ichen Kosten der 
Beklagten sowie 4/6 ihrer eigenen außergericht l ichen Kosten. 

Die Beklagte trägt 1/6 der Gerichtskosten und ihrer außergericht l ichen Kosten sowie 2/6 
der außergerichtl ichen Kosten der Klägerin Ziff. 1. 

Tatbestand: 

Die Kläger sind zwei minderjährige Geschwister. Bei der Klägerin Ziff. 1 handelt es sich 

um ein Mädchen, das 2002 in geboren wurde. Der Kläger Ziff. ist ein 

Junge, der 2003 in Frankreich geboren wurde. Die Mutter der Kläger ist eine am 

in (Sudan) geborene sudanesische Staatsangehörige. Sie hat noch 

zwei weitere minderjährige Kinder, nämlich ein 1997 in (Jemen) gebore

nes Mädchen und einen 1999 in Pakistan geborenen Jungen. 

Vater aller vier Kinder ist der am in Marokko geborene marokkanische Staats

angehörige mit dem die Mutter der Kläger nach ihren eigenen Angaben 

im Asylverfahren vor dem Bundesamt 1995 im Sudan die Ehe geschlossen hat. 

Am 29.09.2000 reiste die Mutter der Klägerin mit ihren beiden älteren Kindern und ihrem 

Ehemann auf dem Luftweg über den Flughafen Frankfurt in das Bundesgebiet ein. Ge

genüber dem Bundesgrenzschutzamt am Flughafen Frankfurt gab sie ausweisl ich des 

hierüber gefertigten Protokolls vom 02.10.2000 an, sie wol le in der Bundesrepubl ik 

Deutschland polit isches Asyl beantragen und wol le hier Schutz und Stabilität für sich, ihre 

beiden Kinder sowie ihren Ehemann f inden. Sie sei sudanesische Staatsangehörige. Ihre 

beiden Kinder hätten wie ihr Ehemann die marokkanische Staatsangehörigkeit . 
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Am 18.10.2000 stellten sie, ihre * Tochter, ihr Sohn sowie 

ihr Ehemann einen Asylantrag. 

Bei ihrer Anhörung vor d e m Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtl inge am 

15.11.2000 gab sie ausweisl ich der hierüber gefert igten Niederschrift an, ihren Reisepass 

und die Flugunterlagen habe sie in Frankfurt bei der Einreise vernichtet. Andere Dokumen

te über ihre Person könne sie nicht vor legen. Ihren marokkanischen Ehemann habe sie 

1995 im Sudan geheiratet. Das Original der Heiratsurkunde bef inde sich im Sudan . Sie 

hätten eine Kopie der Urkunde bei sich gehabt, die ihr Ehemann aber verloren habe. Ihr 

Vater sei Oberst bei der sudanesischen Luftwaffe gewesen und an e inem Putsch gegen 

die jetzige Regierung beteil igte gewesen. Ihr Vater s tamme aus dem Wes tsudan . Acht 

Offiziere, die an diesem Putsch beteiligt gewesen seien, seien hingerichtet worden . Ihr 

Vater sei fes tgenommen und gefoltert worden. Anschl ießend sei er wieder f re igelassen 

worden . Dies habe Auswirkungen für sie alle gehabt. Wegen jeder Kleinigkeit seien Ge

heimdienstleute gekommen. Sie habe in an der Universität Geschichte 

studiert und dort 1995 ihren Abschluss gemacht . Als Studentin habe sie es abgelehnt, ir

gendeiner polit ischen Organisat ion oder Partei anzugehören. Von den polit ischen Parteien 

an der Universität sei sie stark bedrängt worden. Zwei Student innen, mit denen sie gut 

befreundet gewesen sei , seien fes tgenommen worden. In ihrem Land gebe es keine Mei 

nungsfreiheit. Leider habe sie einen Mann geheiratet, der durch die sudanesische Regie

rung ebenfal ls verfolgt worden sei. Ihr Mann habe die Auf fassungen von Hassan AI Toura

bi kritisiert und sei deshalb nach ihrer Eheschl ießung vorübergehend für drei Tage festge

nommen worden. Deshalb sei sie mit ihrem Mann im November oder Dezember 1995 aus 

dem Sudan ausgereist. Ihre Eltern, ihre verheiratete Schwester und ihr Bruder, der Soldat 

in der sudanesischen A rmee sei, lebten heute noch in ihrem Heimat land. Z u s a m m e n mit 

ihrem Ehemann sei sie im November oder Dezember 1995 über den Flughafen in Khar-

toum mit e inem gefälschten irakischen Reisepass in den Jemen ausgereist. Dort hätten 

sie sich etwa drei Jahre lang aufgehal ten. Ihr Ehemann habe im Jemen zunächst mit e i 

nem Stipendium studiert, sei aber inhaftiert worden. Die marokkanische Botschaft habe 

seinen Pass beschlagnahmt und ihm keine Bescheinigung darüber gegeben, dass sich 

sein Pass in der Botschaft befinde. Deswegen sei er im Jemen sieben Monate in Haft ge

wesen. Sie selbst habe im Jemen unterrichtet. Im August 1998 seien sie aus dem Jemen 

ausgereist und nach Pakistan gegangen. In Pakistan hätten sie sich ca. zwei Jahre lang 

aufgehalten. In Pakistan habe eine große Razzia gegen Araber stat tgefunden, bei der ihr 
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Schwager fes tgenommen worden sei. Am 29.09.2000 hätten sie Pakistan ver lassen und 

seien zunächst nach Teheran im Iran gegangen. Am 13.10.2000 sei sie mit ihren beiden 

Kindern und ihrem Ehemann von Teheran aus nach Frankfurt gef logen. 

Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtl inge lehnte mit Bescheid vom 

11.12.2000 den Asylantrag der Mutter der Kläger ab und stellte fest, dass die Vorausset

zungen des § 51 Abs. 1 AusIG und Abschiebungshindernisse nach § 53 AusIG nicht vor

l iegen. Außerdem drohte es der Mutter der Kläger für den Fall einer nicht fr istgerechten 

freiwill igen Ausreise die Abschiebung in den Sudan bzw. nach Marokko an. 

Mit Bescheid vom 08.02.2001 lehnte das Bundesamt auch die Asy lant räge des Ehe

manns und der beiden Kinder ab und stellte fest, dass die Voraussetzungen des § 51 

Abs. 1 AusIG und Abschiebungshindernisse nach § 53 AusIG nicht vor l iegen. Für den Fall 

einer nicht fr istgerechten freiwill igen Ausreise drohte sie die Absch iebung nach Marokko 

an. 

Die Mutter der Kläger erhob dagegen Klage beim Verwal tungsger icht Freiburg (A 

1 K 10009/01). Dieses Verfahren stellte das Gericht mit Beschluss vom 11.09.2002 ein 

(Rücknahmefikt ion nach § 81 AsylVfG). 

Der Ehemann und die beiden Kinder erhoben ebenfal ls Klage beim Verwaltungsgericht 

Freiburg (A 4 K 10186/04). Auch dieses Verfahren stellte das Verwal tungsger icht mit Be

schluss vom 27.08.2002 (Rücknahmefikt ion nach § 81 Abs. 2 AsylVfG) e in. 

Mit Bescheid vom 17.06.2005 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtl inge die A n 

träge der Mutter und der beiden älteren Kinder auf Durchführung eines wei teren Asylver

fahrens und auf Abänderung der früheren Bescheide bezüglich der Feststel lung zu § 53 

AusIG ab. Dieser Bescheid wurde am 22.06.2005 in der Asylbewerberunterkunft in 

niedergelegt. 

Am 09.05.2005 stellte die Mutter für ihre 2002 in der Bundesrepubl ik geborene Tochter 

und für ihren 2003 geborenen Sohn Asylanträge. Zur Begründung gab sie an: Sie könne in 

ihrem Heimatland wegen der Angst vor dem Tod und wegen fehlender Sicherheit nicht 

leben. Sie sei Folter, Vergewalt igung, Schlägen, Inhaftierung und öfteren Ladungen aus

gesetzt gewesen. Nach ihrem Asylantrag habe sie Deutschland zunächst ver lassen, weil 
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sie und ihre Familie in der Nacht e inem Brand ausgesetzt gewesen seien. Sie sei dann 

von Frankreich in die Bundesrepubl ik zurückgekehrt . Ihren Töchtern drohe im Sudan, wie 

den anderen Frauen, der schl imme tradit ionelle Brauch der Beschneidung. Das sei im Su

dan Brauch. Sie selbst habe große Schmerzen bei d iesem an ihr vol lzogenen Akt erl itten. 

Deshalb wol le sie, dass ihren Töchtern dieses nicht passiere. 

Mit Bescheid vom 17.06.2005 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtl inge die A n 

träge auf Anerkennung als Asy l berecht igte als offensichtl ich unbegründet ab und stellte 

fest, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG offensichtl ich und Abschie

bungsverbote nach § 60 Abs. 2 - 7 AufenthG nicht vorl iegen. Die Kläger wurden aufgefor

dert, die Bundesrepubl ik Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe dieser 

Entscheidung zu ver lassen. Für den Fall der Nichterfül lung dieser Ausreisefr ist wurde ih

nen die Abschiebung in den Sudan angedroht. Zur Begründung wurde ausgeführt: Die 

Antragstel ler seien sudanesische Staatsangehör ige. Die Asylanträge ihrer Mutter und ih

res Vaters seien bestandskräft ig abgelehnt worden. Die Voraussetzungen für eine Asy lan

erkennung lägen bei den Klägern offensichtl ich nicht vor. Eine erlittene oder konkret dro

hende individuelle asylerhebl iche Verfo lgung machten sie nicht gel tend. Es bestehe auch 

offensichtl ich kein Abschiebungsverbot i.S.d. § 60 Abs. 1 AufenthG. Abschiebungsverbote 

nach § 60 Abs. 2 - 7 AufenthG lägen ebenfal ls nicht vor. 

Der Bescheid wurde am 23.06.2005 zugestel l t . 

Am 28.06.2005 haben die Kläger Klage und gleichzeit ig einen Antrag auf Gewährung vor

läufigen Rechtsschutzes gestellt. Zur Begründung tragen sie vor: Die Ab lehnung ihrer A-

sylanträge als offensichtl ich unbegründet sei in keiner Weise gerechtfert igt. In dem ange

fochtenen Bescheid werde der Antrag nicht zur Kenntnis genommen. A u c h die Angaben 

im e igenen Asylverfahren ihrer Mutter seien nicht berücksichtigt worden. Der Klägerin 

Ziff. 1 drohe bei einer Absch iebung in den Sudan Zwangsbeschneidung. Auch ihre Mutter 

sei f rüher beschnitten worden. Diese Beschneidung sei in Abwesenhei t des aufgeklärten 

Vaters und gegen den ausdrückl ichen Wil len der Mutter vorgenommen worden. Der Klä

gerin Ziff. 1 drohe bei einer Rückkehr in den Sudan das gleiche Schicksal. Ihr Vater sei 

Marokkaner und könne nicht in den Sudan einreisen. Sie seien deshalb im Sudan ohne 

dessen Schutz. Nach Einschätzung ihrer Mutter werde deren Großfamil ie eine Beschnei

dung entsprechend der Famil ientradit ion notfalls auch mit Zwang und gegen den Wil len 

ihrer Mutter durchführen. Die Großfamil ie ihrer Mutter gehöre der Ethnie der Für an und 



- 6 -

s tamme aus der Region Darfur. Die Beschneidung der weibl ichen Famil ienangehörigen 

entspreche strenger Tradit ion. Die Großfamil ie werde dafür Sorge tragen, dass Töchter 

durch einen Mediziner beschnitten würden. Notfalls sorgten im Falle der Weigerung die 

älteren Frauen des Stammes dafür, dass eine Hebamme die traditionelle Pflicht der Be

schneidung an den Mädchen erfülle. 

Die Kläger beantragen, 

den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtl inge vom 17.06.2005 auf
zuheben und die Beklagte zu verpfl ichten, die Kläger als Asylberecht igte anzuer
kennen und festzustel len, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG vor
l iegen; 

hi l fsweise, die Beklagte zu verpf l ichten, festzustel len, dass Abschiebungshindernis
se gem. § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorl iegen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Das Verwaltungsgericht hat zunächst durch Beschluss vom 08.09.2005 (A 1 K 10740/05) 

die Anträge der Kläger auf Gewährung vorläuf igen Rechtsschutzes abgelehnt. 

Mit Beschluss vom 21.11.2005 (A 1 K 11010/05) hat das Verwaltungsgericht d iesen Be

schluss abgeändert und die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstel ler gegen die 

Abschiebungsandrohung in den Sudan unter Ziff. 4 des Bescheides des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge vom 17.06.2005 angeordnet. 

Die Mutter der Kläger ist in der mündl ichen Verhandlung vom 02.07.2007 angehört wor

den. Hierzu wird auf die Sitzungsniederschri f t verwiesen. 

Dem Gericht l iegen 4 Hefte Akten des Bundesamtes, 2 Hefte Gerichtsakten bezüglich der 

Klagen der Mutter (A 1 K 10009/01) und des Vaters (A 4 K 10186/01) sowie 2 Hefte Akten 

des vorläufigen Rechtsschutzes (A 1 K 10740/05 und A 1 K 11010/05) vor. Der Inhalt die

ser Akten und die Erkenntnismittel, die in einer dem Prozessbevol lmächtigten der Kläger 

übersandten Liste aufgeführt s ind, waren Gegenstand der mündl ichen Verhandlung. Hier

auf wird ebenfalls Bezug genommen. 
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Entscheidungsg ründe: 

Über die Klage entscheidet der Berichterstatter als Einzelrichter, dem die Kammer den 

Rechtsstreit zur Entscheidung gemäß § 76 Abs. 1 Asy iVfG übertragen hat. Das Gericht 

konnte über die Klage verhandeln und entscheiden, obwohl die Beklagte in der mündl i 

chen Verhandlung nicht vertreten war, denn die Beklagte wurde auf d iese Möglichkeit in 

der ordnungsgemäß bewirkten Termins ladung hingewiesen (§ 102 Abs. 2 VwGO) . 

Die zulässige Klage des Klägers Ziff. 2 ist in vol lem Umfang unbegründet. Die Klage der 

Klägerin Ziff. 1 hat lediglich in dem aus d e m Tenor ersichtl ichen Umfang Erfolg. 

1. Die Kläger haben keinen Anspruch auf Anerkennung als Asylberecht igte nach 

Art. 16 a GG. Auch die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG l iegen bei beiden Klä

gern nicht vor. Insoweit ist der angefochtene Bescheid des Bundesamtes vom 17.06.2005 

(Ziff. 1 und 2) rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 

1 und Abs. 5 Satz 1 VwGO) . 

a) eine Asylanerkennung oder e in asylrechtl icher Abschiebungsschutz nach § 60 

Abs. 1 AufenthG kann den Klägern hinsichtl ich des Sudan bereits deshalb nicht zu 

erkannt werden, weil sie nach der Überzeugung des Gerichts keine sudanesischen 

Staatsangehör igen sind. Zwar ist davon auszugehen, dass ihre Mutter sudanesi 

sche Staatsangehör ige ist. Der Vater der Kläger besitzt jedoch nach dem gesamten 

Vorbr ingen in al len Asylverfahren die marokkanische Staatsangehörigkei t . Die in 

Deutschland und Frankreich 2002 und 2003 geborenen Kläger könnten die suda

nesische Staatsangehörigkeit nur durch Abs tammung erlangt haben. Nach dem su

danesischen Staatsangehör igkei tsgesetz vom 25.06.1957 (s. Bergmann/Fer id, In

ternat ionales E h e -  u n d Kindschaftsrecht 1992, Sudan) erlangt aber eine Person, die 

nach Inkrafttreten des Gesetzes geboren ist, die sudanesische Staatsangehörigkei t 

durch Abs tammung nur, falls ihr Vater bei ihrer Geburt Sudanese durch Abs tam

mung war (vgl. Sudanese Nationali ty Act Nr. 22, See. 5 Abs . 2). Bei ehel ichen Kin

dern ist demnach für die Er langung der sudanesischen Staatsangehörigkei t die 

Staatsangehörigkeit des Vaters maßgebl ich. Die Mutter der Kläger hat zwar in der 

mündl ichen Verhandlung vor d e m Verwal tungsger icht erstmals behauptet , sie habe 

mit dem marokkanischen Vater ihrer Kinder im Sudan keine offizielle Ehe geschlos-
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sen, vielmehr sei diese nur durch einen Handschlag ihres Vaters bekundet worden. 

Dem schenkt die Kammer jedoch keinen Glauben, weil die Einlassung der Mutter 

unglaubhaft ist. Sie steht im Widerspruch zum gesamten Asylvorbr ingen sowohl der 

Mutter als auch des Vaters der Kläger in deren eigenen Asylverfahren. Bereits kurz 

nah ihrer Einreise in das Bundesgebiet hat die Mutter gegenüber dem Bundes

grenzschutzamt im Flughafen Frankfurt/Main ausweisl ich der hierüber gefert igten 

Niederschrift vom 02.10.2000 angegeben, ihre beiden älteren im Jemen und in Pa

kistan geborene Kinder besäßen - wie ihr marokkanischer Ehemann - die marokka

nische Staatsange- hörigkeit. Bei ihrer Anhörung vor dem Bundesamt am 

15.11.2000 hat sie ferner angegeben, sie habe 1995 in 

mit dem marokkanischen Staatsangehörigen die Ehe geschlos

sen. Eine Kopie der hierüber gefertigten Heiratsurkunde hätten sie nach ihrer Aus

reise aus dem Sudan bei sich gehabt. Sie habe sich in einer Tasche ihres Ehe

manns befunden, die dieser jedoch verloren habe. Das Original der Heiratsurkunde 

befinde sich im Sudan. Mit diesen Angaben kurz nach der Einreise in das Bundes

gebiet ist es nicht zu vereinbaren, wenn die Mutter der Kläger erstmals in der münd

lichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht nunmehr vorträgt, eine offizielle 

Eheschl ießung liege gar nicht vor. Die Mutter der Kläger hat nach ihren e igenen 

Angaben im Sudan eine akademische Ausbi ldung absolviert und einen akademi

schen Abschluss erlangt. Es kann deshalb nicht angenommen werden, dass sie 

kurz nach ihrer Einreise in das Bundesgebiet keine zutreffende Vorstel lung über 

den Begriff einer Heiratsurkunde gehabt hat. Ihr letzter Vor t rag ist erkennbar von 

dem Bestreben getragen, eine nichteheliche Geburt ihrer beiden jüngsten Kinder, 

den Klägern, und damit deren sudanesische Staatsangehörigkeit zu begründen. 

Sind die Kläger demnach keine sudanesischen Staatsangehör igen, kann ihnen be

reits deshalb weder eine Asylanerkennung noch ein asylrechtl icher Abschiebungs

schutz nach § 60 Abs. 1 AufenthG bezügl ich des Sudan zuerkannt werden ; denn 

die sudanesische Staatsangehörigkeit ist für beide Begehren unerlässl iche Voraus

setzung (vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 08.02.2005, BVerwGE 122, 376). 

b) Aufgrund ihrer marokkanischen Staatsangehörigkeit, die die Kläger als Kinder ihres 

marokkanischen Vaters durch Abstammung erworben haben (vgl. Gesetz über die 

marokkanische Staatsangehörigkeit, Art .6, zitiert nach Bergmann/Fer id - Marokko - p 

a.a.O.), können sie auch in Bezug auf Marokko weder die Anerkennung als Asyl -
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berecht igte noch den asylrechtl ichen Abschiebeschutz des § 60 Abs. 1 AufenthG 

beanspruchen. Denn den in den Jahren 2002 und 2003 in Deutschland und Frank

reich geborenen Klägern droht bei einer Einreise in Marokko weder polit ische Ver

folgung noch l iegen die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG vor. Hinsicht

lich ihres marokkanischen Vaters hat das Bundesamt mit bestandskräf t igem Be

scheid vom 08.02.2001 dessen Asylantrag und den Asylantrag der beiden älteren 

Geschwister der Kläger abgelehnt und festgestellt, dass die Voraussetzungen des 

§ 51 Abs. 1 AusIG und Abschiebungshindernisse nach § 53 AusIG nicht vor l iegen. 

Für die Kläger selbst ist bisher nichts vorgetragen worden , w a s hinsichtl ich des 

Staates Marokko eine andere Beurtei lung rechtfertigen könnte. 

2. Die Klägerin Ziff. 2 hat jedoch einen Anspruch auf Feststel lung eines Absch ie-

bungshindemisses gemäß § 60 Abs. 7 AufenthG bezügl ich des Sudan. Eine Abschiebung 

in diesen Staat hat das Bundesamt in Ziff. 4 des angefochtenen Bescheides vom 

17.06.2005 auch der Klägerin Ziff. 2 angedroht. 

Nach § 60 Abs . 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Aus länders in einen 

anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer e ine erhebl iche konkre

te Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Aufgrund der vor l iegenden Erkenntnismit

tel ist davon auszugehen, dass der Klägerin Ziff. 2 im Falle einer Absch iebung in den Su

dan die Geni ta lverstümmeiung und damit eine erhebl iche Verschlechterung des Gesund

heitszustandes drohen würde. Es bedarf keiner weiteren Begründung, dass die Genital

verstümmelung in al len ihren Erscheinungsformen einen erhebl ichen Eingriff im Sinne die

ser Gesetzesbest immung darstellt. 

Nach allen Erkenntnismitteln, die dem Gericht vor l iegen, ist die Vers tümmelung weibl icher 

Geschlechtsorgane im Sudan zwar gesetzl ich verboten, nach übere inst immenden Anga

ben internationaler Organisat ionen aber wei t verbreitete Praxis. Über 90 % der Frauen im 

Lande sollen davon betroffen sein. Mehr als 75 % der Mädchen werden beschnit ten bevor 

sie 14 Jahre alt sind (vgl. zuletzt AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 

Lage in der Demokrat ischen Republik Sudan, Stand: August 2006). 

Der Klägerin Ziff. 1 würde im Sudan die Geni ta lverstümmelung nicht nur abstrakt und in 

ferner Zukunft, sondern konkret und zeitnah zu einer unterstel l ten Rückkehr drohen. Denn 

nicht nur an erwachsenen Frauen, sondern bereits an Mädchen im Kindesalter wird die 
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Beschneidung vol lzogen. Die Mutter der Klägerin Ziff. 1 hat in der mündl ichen Verhand

lung insoweit glaubhaft vorgetragen, dass sie zwar selbst gegen eine Beschneidung ein

gestellt sei, ihre Tochter davor aber bei einer Rückkehr in den Sudan nicht wi rksam be

wahren kann. Sie selbst wurde - wie sie anschaul ich geschi ldert hat - im Sudan trotz des 

Widerstands ihrer eigenen Eltern beschnitten. Die Beschneidung der Mutter ist durch ärzt

liches Attest vom 09.02.2006 belegt. Die Mutter der Klägerin Ziff. 1 hat auch glaubhaft 

dargelegt, dass die Beschneidung von Mädchen oder jungen Frauen in ihrem Famil ien

verband tief verankert und traditionelle Sitte ist. Für die Klägerin Ziff. 1 besteht deshalb 

nach Überzeugung des Gerichts die erhebliche Gefahr, dass Angehör ige der Großfamil ie 

bzw. der Sippe den Eingriff der Beschneidung zwangsweise auch gegen den Widerstand 

der Mutter durchführen würden. 

Die Feststellung eines Abschiebungshindemisses wegen der drohenden Zwangsbe

schneidung ist nicht etwa deshalb ausgeschlossen, weil diese Gefahr letztlich die gesamte 

(noch nicht beschnittene) weibl iche Bevölkerung des Sudan betrifft. Solche al lgemeinen 

Gefahren sollen zwar gemäß § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG grundsätzlich ausschließlich im 

Rahmen von Entscheidungen nach § 60 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG berücksichtigt werden, 

die wegen ihrer weitreichenden Folgewirkungen als polit ische Grundsatzentscheidungen 

allein in das Ermessen der obersten Landesbehörden gestellt sind. Eine Berücksicht igung 

im Einzelfall nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG kann aber in verfassungskonformer Ausle

gung dieser Norm dann erfolgen, wenn der betroffene Ausländer in Ermangelung einer 

allgemeinen Entscheidung nach § 60 a Abs. 1 AufenthG angesichts der in dem Absch ie

bestaat bestehenden Gefährdungslage „gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod 

oder schwersten körperl ichen Beeinträchtigungen ausgeliefert würde" (vgl. BVerwG, Urt. v. 

17.10.1995, BVerwGE 99, 324). 

Eine solche extreme Gefährdungslage besteht im Falle der Klägerin Ziff. 1 nach der Über

zeugung des Gerichts. Die Genitalverstümmelung stellt e ine besonders schwere körperl i 

che Beeinträchtigung dar und droht - wie oben dargelegt - mit hoher Wahrscheinl ichkeit 

zei tnah zur Abschiebung. Daher würde die Klägerin Ziff. 1 durch eine Abschiebung in den 

Sudan gleichsam sehenden Auges schwersten körperl ichen Beeinträchtigungen ausgel ie

fert werden. 

3, Für den Kläger Ziff. 2, dem im angefochtenen Bescheid ebenfalls die Abschiebung 

in den Sudan angedroht wurde, bestehen dagegen bezügl ich dieses Landes keine Ab-
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Die aus dem Tenor ersichtl iche Kostenentscheidung beruht auf den §§ 154 Abs. 1, 155 

Abs, 1 Satz 1 V w G O . Gerichtskosten werden nicht erhoben (§ 83 b AsylVfG). Es besteht 

kein Anlass, die Kostenentscheidung gemäß § 167 Abs. 2 V w G O für vorläufig vollstreck

bar zu erklären. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Verwaitungsgerichtshof Baden-
Württemberg zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung 
beim Verwaltungsgericht Freiburg, Habsburgerstraße 103, 79104 Freiburg, zu beantragen. Der Antrag muss 
das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, 
darzulegen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 
2. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, des 

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts ab
weicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

3. ein in § 138 VwGO bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt. 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen 
Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes 
mit der Befähigung zum Richteramt vertreten lassen. Das gilt auch für die Stellung des Zulassungsantrags 
beim Verwaltungsgericht. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch 
durch Beamte oder Angesteltte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjurfsten im höheren Dienst, 
Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen 

Schiebungshindernis im Sinne des § 60 Abs. 5 und Abs. 7 AufenthG. Den Asylantrag se i 

ner Mutter hat das Bundesamt mit bestandskräft igem Bescheid vom 11.12.2000 abgelehnt 

und festgestellt, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AusIG und Abschiebungshin

dernisse nach § 53 AusIG nicht vor l iegen. Dass er bei einer Abschiebung in den Sudan 

zusammen mit seiner Mutter dort Gefahren ausgesetzt ist, die Abschiebungshindernisse 

nach diesen Best immungen begründen könnten, ist nicht ersichtl ich..Allein die Tatsache, 

dass der Vater seiner Mutter sowie dessen Famil ie aus dem Darfur s tammen, rechtfertigt 

eine solche Annahme nicht. Denn das allein führte bereits für die Mutter des Klägers Ziff. 2 

nicht zu einer Ausgrenzung oder Gefährdung. Vie lmehr handelte es sich bei der Familie 

nach den e igenen Angaben der Mutter trotz der Abs tammung aus dem Darfur um wohlha

bende Personen, die in ein Haus besessen haben. Der Großvater des Klägers 

Ziff. 2 soll nach den Angaben der M u t t e r - t r o t z seiner Abs tammung aus dem Dar fu r -

sogar ein hochrangiger Offizier in der sudanesischen Armee gewesen sein. 
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Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied an
gehören, vertreten lassen. 

gez. Dr. Cordes 


